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II . Die Verlobung ZIhrer Königlichen Hoheit der Prin -

zeſſin Cäcilie mit Seiner Kaiferlihen Hoheit dem

Großfürſten Michael von Rußland .

In das Leuchten des ſchönen Geſtirns , welches , wie wir aus

der bisherigen Conſtellation erſehen , über dem Hauſe Baden in

Friedrich und durch Friedrich , den geliebten Regenten , mit

Luiſen von Preußen aufgeht , und deſſen belebende Strahlen

uns immer mehr durchdringen , hat ſich inzwiſchen ein neuer

Glanzpunkt aus Norden ergoſſen — die am 11. Juli 1856

ſtattgehabte Verlobung Ihrer Großherzoglichen Hoheit der

Prinzeſſin Cäcilie von Baden mit Seiner Kaiſerlichen

Hoheit dem Großfürſten Michael von Rußland , ein Ereig

niß , das ebenfalls Haus und Land in die froheſte Bewegung

ſetzt , insbeſondere aber das liebevolle Mutterherz Ihrer Kü

niglichen Hoheit der Großherzogiu Sophie mit neuer Wonne

erfüllt , die ihm von allen Seiten nebſt den aufrichtigſten Glück

wünſchen aus der Fülle dankbar mitfühlender Seelen in ſtillen

und lauten Ehrfurchtsbezeugungen fortan zuſtrömen möge.

II . Die von Seiner Königlichen Hoheit dem Regenten

erfolgte Annahme der großherzoglichen Würde .

Das desfallſige allerhöchſte Patent lautet :

Wir Friedrich , von Gottes Gnaden

Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen ,

thun hiermit öffentlich kund :

Als bei dem Hinſcheiden Unſeres unvergeßlichen Herrn

Vaters , des Großherzogs Leopold Königliche Hoheit und Gnaden ,

die Agnaten Unſeres Hauſes , in Uebereinſtimmung mit

Unſerer durchlauchtigſten Frau Mutter , ausgeſprochen hatten ,

daß Unſer innigſtgeliebter älterer Herr Bruder , der Erb

großherzog Ludwig , „nicht fähig ſei , die Regierung des

Großherzogthums zu übernehmen und zum Wohle des Hauſes
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